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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.10.1997

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

60/04 Arbeitsrecht allgemein

Norm

EStG 1988 §67 Abs6;

KommStG 1993 §5 Abs1;

KommStG 1993 §5 Abs2 litb;

UrlaubsG 1976 §10 Abs1;

UrlaubsG 1976 §6 Abs1;

UrlaubsG 1976 §9 Abs1;

Rechtssatz

Aus der Anführung des allgemeinen Begri es "Ab ndungen" in § 67 Abs 6 EStG 1988 kann nicht abgeleitet werden, daß

die Bestimmung auf "Urlaubsab ndungen" abstellen würde. Überdies ist kein sachlicher Grund dafür ersichtlich,

Urlaubsabfindungen anders zu versteuern als Urlaubsentschädigungen.
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